
 

  

         Seite 1 

Baseball- und Softballverband 
Berlin/Brandenburg e.V. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, 06.02.2026 

 
 

Einladung zum ordentlichen Verbandstag 2026 
 
 

Liebe Mitglieder, 
das Präsidium des BSVBB e.V. lädt zum ordentlichen Verbandstag 2025 am 

28. März 2026 um 15:00 Uhr 

Ort: Tagungsraum des degewo-Stadions, Lipschitzallee 27-29, 12351 Berlin 

ein. 

Als Tagesordnung gibt die Satzung des BSVBB vor (§ 15 Abs. 1.) 1) d)): 

1. Begrüßung durch den Präsidenten und Feststellung der anwesenden 
Stimmenanzahl 

2. Bestätigung der Tagesordnung 
3. Geschäftsbericht des Präsidenten 
4. Aussprache zum Geschäftsbericht des Präsidenten 
5. Kassenbericht 2025 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Anträge 
8. Entlastung des Präsidiums 
9. Bestimmung eines Wahlleiters und der Wahlprüfer 
10. Neuwahl, Bestätigung und Abberufung von Amtsinhabern gem. § 15 

Abs. 1.) 1) e) 
11. Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplanes 2026 
12. Festsetzung von Beiträgen und Umlagen gem. § 11 
13. Beschlussfassung über die Satzung des BSVBB und deren Änderungen 
14. Sonstiges 
15. Schlusswort 
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Präsidium 

 
Thomas Reimann 

(Präsident) 
 

Magdalena Schaper 
(Vizepräsident) 

 
Oskar Podszus 

(Wettkampfsport) 
 

Michael Herrmann 
(Spitzensport) 

 
Ramona Hönicke 

(Finanzen) 
 

Yvienne Waidt 
(Präsidentin BSJBB) 

_____________________ 
 

Jana Mahlke 
(Generalsekretärin) 

 
Ute Reimann 

(Ligadirektorin) 
 

Yvienne Waidt 
(Sportdirektorin) 
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Anträge (zu Punkt 5) sind gemäß § 15 1.) Ziffer 1, Buchstabe f., Satz 1 der Satzung mindestens 

zwei Wochen vor Beginn der Versammlung beim Präsidium (Geschäftsstelle) einzureichen. 

Sollte die Satzung geändert werden, beträgt die Frist gemäß Satz 2 acht Wochen.  

Fristgemäße Anträge auf Änderung der Satzung liegen für diese Sitzung nicht vor. 

Die Stimmenzahl bemisst sich nach dem Verhältnis der Mitgliederzahlen des laufenden 

Geschäftsjahres. 

 

Weitere Sitzungsunterlagen werden in erforderlichem Umfang zeitnah per eMail 

nachgereicht (z.B. Haushaltsabschluss und -planung). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Thomas Reimann 
Präsident 
Baseball- und Softballverband  
Berlin/Brandenburg e. V.  (BSVBB) 

 

  
 

 


